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I. PLANBERICHT 
 
I.1. ALLGEMEINES 

Der Stadtplanungsausschuss der Stadt Nürnberg hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2007 

beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 4568 für ein Gebiet zwischen der Erlanger Straße, den 

Flurbereinigungswegen Flur.Nr. 414 und Flur-Nr. 415 und der Marienbergstraße aufzustel-

len. Gleichzeitig wurde die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung be-

schlossen. 

In der Sitzung des Stadtplanungsausschusses am 09. Februar 2012 wurde darüber hinaus 

beschlossen den Geltungsbereich des Bebauungsplans nördlich des Wegs Im 

Knoblauchsland, östlich der Unteren Stadtgasse um einen Teilbereich nördlich des Wegs zu 

erweitern. Ziel der Erweiterung des Geltungsbereichs ist die Integration eines Vorhabens 

(Kindertagesstätte) in die städtebauliche Planung. 

Auf Grund der Dringlichkeit des im Weiteren zu beschreibenden Vorhabens sollen nunmehr 

für die Bereiche westlich und östlich der Unteren Stadtgasse gesonderte Bebauungsplan-

Verfahren weiter geführt werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die bauliche und sonstige Nutzung 

der Grundstücke im Planungsbereich nach Maßgabe des Baugesetzbuchs (BauGB) vorzu-

bereiten und zu leiten. Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans sind das 

Baugesetzbuch und die auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften. Zuständig 

für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist die Gemeinde. Das Verfahren selbst ist in den 

§§ 1 bis 10 BauGB geregelt. 

Nach § 2 Abs. BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu er-

stellen, der im Zuge des Verfahrens fortgeschrieben werden soll.  

Parallel zum Bebauungsplan-Verfahren soll ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt 

Nürnberg und dem Investor über die bei der Planung anfallenden Kosten und Maßnahmen 

geschlossen werden. 

 
I.2. ANLASS ZUR AUFSTELLUNG – PLANUNGSZIELE 

Die Qualität und Attraktivität dieses Standorts hat auf Grund seiner Verkehrs- und Lagegunst 

einen hohen Stellenwert. Auf der B4 von Erlangen kommend, trifft man im Bereich des Be-

bauungsplans auf die zusammenhängend besiedelte Fläche des Stadtkerns von Nürnberg. 

Im Hinblick auf die Flächenausweisungen des FNP wird deutlich, dass dieser Bereich für ab-

sehbare Zeit den Ortseingang prägen wird. Zudem hat die Kreuzung der B4 mit der Marien-

bergstraße überörtliche Bedeutung, da über sie der Flughafen erreicht wird. Neben der Ge-

staltung des Ortseingangs gehört daher auch die Schaffung eines markanten Orientierungs-

punktes zu den städtebaulich verfolgten Zielen  

Für das Gebiet beiderseits der südlichen Unteren Stadtgasse wurde daher das Planungsziel 

formuliert, dass in dieser Lage hochwertige Bauflächen für Dienstleistung und Handwerk zu 

entwickeln sind. Dabei soll zu der Bebauung nach Almoshof ein grüner Ortsrand ausgebildet 

werden. 

Die vorliegenden Planungen beziehen sich nunmehr auf die westliche Seite der Unteren 

Stadtgasse. Dort sollen auf der gewerblichen Baufläche vorrangig der Verkauf hochwertiger 

Güter und Verwaltungsnutzungen gewährleistet werden. 
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Auf dem Areal westlich der Unteren Stadtgasse zwischen der Erlanger Straße, dem Flurbe-

reinigungsweg Im Knoblauchsland und der Marienbergstraße soll durch einen Investor ein 

Autohaus in Verbindung mit einem mehrgeschossigen Bürogebäude errichtet werden. Bei 

dem Autohaus handelt es sich um Ausstellungsflächen für Neufahrzeuge, Gebrauchtfahr-

zeugausstellungsflächen im Freien, Service- und Werkstatteinrichtungen. 

Mit der Durchführung des Bebauungsplan-Verfahrens Nr. 4568 sollen insbesondere auch die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der genannten Vorhaben geschaffen 

werden.  

Die Erreichung der Ziele soll durch entsprechende Regelungen im städtebaulichen Vertrag 

gewährleistet werden.  

 
 

I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 
 

I.3.1. BESTANDSANALYSE 
 

 Lage im Stadtgebiet, Baubestand, Topographie 

 

Das ca. 1,6 ha große Planungsgebiet liegt in der Gemarkung Almoshof / Schnepfenreuth im 

Nordwesten des Stadtgebiets in der Nähe des Flughafens und der Autobahn A3. Es wird im 

Westen begrenzt von der Erlanger Straße (B4), im Süden von der Marienbergstraße und im 

Osten von der Unteren Stadtgasse. Nördlich schließt der Flurbereinigungsweg Im 

Knoblauchsland und die landwirtschaftlich genutzten, offenen Flächen des Knoblauchslands 

an. 

Nördlich der zu beplanenden Flächen liegt der Ortsrand des ländlich geprägten Ortsteils 

Almoshof. Wohnbebauung zieht sich einzeilig entlang der östlichen Seite der Unteren Stadt-

gasse nach Süden. Östlich der Unteren Stadtgasse befinden sich mit Baufirmen und einem 

Autoverkaufsplatz  gewerblich genutzte Flächen. Darüber hinaus befinden sich hier zwei  

Gebäude mit Wohnnutzung.  

Gegenüber der Erlanger Straße sind Gewerbenutzungen (Autohaus, Schnellrestaurant) an-

zutreffen. 

Das Planungsgebiet selbst ist derzeit geprägt von Brachflächen und landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen, mit einem erheblichen Baumbestand im Nordwesten des Grundstücks. Au-

ßerdem befindet sich hier ein Wohngebäude, welches aufgegeben wird. 

Das Areal ist nahezu eben. 

 
 

 Verkehr/ Verkehrliche Erschließung 

 

Motorisierter Individualverkehr 

Das Planungsgebiet ist über die Untere Stadtgasse, weiter über die Marienbergstraße und 

die Erlanger Straße gut an das innerstädtische Verkehrsnetz angeschlossen. Über die Ma-

rienbergstraße wird gleichzeitig der Flughafen an die Erlanger Straße (B4) und weiter an die 

Autobahn A3 bzw. an die Innenstadt angebunden.  



 

4 

An der Nordseite des Grundstücks grenzt der Flurbereinigungsweg Im Knoblauchsland an, 

der den Übergang zu den klein strukturierten landwirtschaftlichen Nutzflächen des Knob-

lauchlands bildet.  

Über die Untere Stadtgasse wird der Ortsteil Almoshof erschlossen.  

Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Andienung durch den öffentlichen Personennahverkehr ist derzeit durch die Buslinien  

28, 29, 30, 30E und 31 in der Erlanger Straße gewährleistet.  

Mit der Stadtbahn nach Erlangen über die Erlanger Straße, wird die Anbindung des Gebiets 

nochmals verbessert werden. In absehbarer Zeit ist mit dem Bau der Teilstrecke Thon - 

Wegfeld zu rechnen. Eine Haltestelle ist in der Nähe des Baugebiets geplant. 

 

 
Bestandsaufnahme und Bewertung des vorhandenen Zustandes von Natur und Land-
schaft 
 

Zurzeit ist die Nutzung des Planungsgebiets geprägt durch ein kleinteiliges Nebeneinander 

unterschiedlicher Nutzungstypen, darunter landwirtschaftliche Acker- und Brachflächen, Gär-

ten und ein Wohngrundstück. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschafts-

bestandteile und Naturdenkmäler sind nicht vorhanden. Aufgrund der landwirtschaftlichen 

Nutzung beschränken sich die Gehölzstrukturen hauptsächlich auf den nördlichen und 

nordwestlichen Bereich. 

Biotopflächen, die in der Stadtbiotopkartierung aufgenommen sind, sind in ganz kleinen Flä-

chen, als Komplexbiotope, im Grünstreifen entlang der westlichen Marienbergstraße, die mit 

mageren Grasfluren, Heckenfragmenten, Bäumen und Baumgruppen bestanden ist, zu fin-

den. (Auszug aus Biotopkartierung Bayern (Stadt) – Objektnr. Nürnberg -10-27-00). Außer-

dem nördlich der Marienbergstraße (sowie als schmaler Streifen östlich der Erlanger Straße) 

befindet sich das im Rahmen der Stadtbiotopkartierung erfasste Biotop Nr. 1027-001. Hier-

bei handelt es sich um Altgrasbestände mit Bäumen, Magerrasen- und Heckenfragmenten. 

Im Bereich des Hausgartens, Flur-Nr. 303/5 im Nordwesten und der Kleingartenanlage im 

Norden, Flur-Nr. 307 sind intensiv gepflegte gärtnerische Flächen mit Rasen und Nadel- 

bzw. Laubgehölzen, z.B. Hainbuchen, Eichen, Ahorn Obstgehölzen etc. vorhanden, die teil-

weise unter die Baumschutzverordnung fallen. 

Aufgrund ihrer Lage im intensiv landwirtschaftlich genutzten Knoblauchsland und entspre-

chend ihrer unterschiedlichen Ausstattung sind die Flächen für verschiedene Tiergruppen 

von Bedeutung. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde durchgeführt. Die Er-

gebnisse sind im Umweltbericht dargestellt.  
 
 
Immissionsschutz 
 

Grundsätzliches Planungsziel ist die Gewährleistung gesunder Lebensverhältnisse,  Dies ist 

dann der Fall, wenn sichergestellt ist, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 

des § 3 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Allgemeinheit oder Nach-

barschaft auftreten. Auch dürfen innerhalb des Plangebiets selbst keine schädlichen Um-

welteinwirkungen auftreten; gesunde Arbeitsverhältnisse sind sicherzustellen. Schädliche 
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Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen insbesondere durch Lärm, Luft 

verunreinigende Stoffe (—Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe), 

Erschütterungen oder Lichteinwirkungen herbeizuführen. 

Eine Beurteilung erfolgt nach folgenden Bestimmungen: 

 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), Beiblatt 1 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

16. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (16. BImSchV) 

22. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (22. BImSchV) 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

 

Gemäß § 50 BImSchG müssen bei raumbedeutsamen Planungen Gebiete einander so zu-

geordnet werden, dass der Schutz von Wohngebieten vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(hier: vor allem vor unzumutbaren Lärmeinwirkungen) sichergestellt wird (Trennungsprinzip). 

Welche Möglichkeiten es dahingehend gibt, ist in der Prüfung von Planungsvarianten abzu-

klären. Liegt der Standort fest und werden Lärmimmissionen die oberhalb der ---

Orientierungswerte liegen ausgelöst, so sind als zweites aktive Schallschutzverkehrungen zu 

untersuchen. Das Vorsehen passiven Lärmschutzes -kann das letzte Mittel sein um gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher zu stellen und darf nur dann zum Zuge kommen, wenn 

aktive Maßnahmen nicht oder nicht zu zumutbaren Bedingungen verwirklicht werden kön-

nen. 

 

Lärmimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr auf die geplanten Bauflächen 

Das Planungsgebiet liegt unweit der Erlanger Straße (B4) und an der Marienbergstraße, bei-

des hoch belastete Hauptverkehrsstraßen,  daher ist auf den geplanten Bauflächen grund-

sätzlich von einer hohen Lärm- und Schadstoffimmission auszugehen. 

 

Für die Prognosebelastung ist einerseits die Ausgangssituation zu betrachten. Daneben ist 

eine Prognose zur Verkehrsentwicklung für einen 10-Jahreszeitraum anzustellen und zu un-

tersuchen, wenn Änderungen an der derzeitigen Situation absehbar sind.  

In diesem Zusammenhang sind verschiedene Verkehrsprojekte, die nach ihrer Realisierung 

Auswirkungen auf den Bereich haben werden, zu betrachten. 

- Durchbau der Bamberger Straße nach Fürth 

Die Hauptverkehrsstraße, die den Norden Nürnbergs mit der Stadt Fürth verbinden 

soll, war bereits 1956/58 im Wirtschaftsplan der Stadt Nürnberg dargestellt (mit In-

krafttreten des Bundesbaugesetzes 1960 wurde der Wirtschaftsplan zum unbefristet 

geltenden FNP erklärt). Sie ist seither im FNP der Stadt Nürnberg enthalten, bislang 

konnte jedoch keine Einigung zur Trassenführung an der Stadtgrenze zwischen der 

Stadt Nürnberg und der Stadt Fürth erzielt werden. Aufgrund der angespannten wirt-

schaftlichen Lage, ist derzeit eher nicht zu erwarten, dass die mind. 50-jährige Pla-

nungsgeschichte zur Bamberger Straße in den nächsten 10 Jahren in eine Realisie-

rung münden wird, zumal das Planfeststellungsverfahren bislang nicht eingeleitet wur-

de. 
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- Flughafen – Nordanbindung an die A3 

Der Planfeststellungsbeschluss erfolgte am 15.02.2012. 

 

- Stadtbahn nach Erlangen, Abschnitt bis Wegfeld 

Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen ist erfolgt. Derzeit wird die Planung für 

einen Teilabschnitt nochmals überprüft. 

Die Flughafen – Nordanbindung sowie die Stadtbahn zum Wegfeld sind in die verkehrliche 

Betrachtung einzubeziehen, da die Realisierung der Projekte absehbar ist. Der Durchbau der 

Bamberger Straße soll lediglich fakultativ, im Sinne einer worst-case- Abschätzung, beleuch-

tet werden.  

Der durch den Bebauungsplan hinzu kommende Verkehr bewegt sich in einer Größenord-

nung, die in Anbetracht der Vorbelastungen der betroffenen Straßen keine relevanten zu-

sätzlichen Lärmimmissionen generiert. 

 Es ergeben sich damit folgende drei Szenarien: 

 

 SZ1: aktuelle Situation 

Erlanger Straße, nördlich Marienbergstraße 43.500 Kfz/24 h 

Erlanger Straße, südlich Marienbergstraße 50.000 Kfz/24 h 

Marienbergstraße 23.500 Kfz/24 h 

Bamberger Straße 10.000 Kfz/24 h 

 

 

 SZ2: Belastung mit Flughafen-Nordanbindung und Stadtbahn 

Erlanger Straße, nördlich Marienbergstraße 45.000 Kfz/24h 

Erlanger Straße, südlich Marienbergstraße 54.500 Kfz/24 h 

Marienbergstraße 23.500 Kfz/24 h 

Bamberger Straße 10.000 Kfz/24 h 

 

 

SZ3: Belastung mit Flughafen-Nordanbindung, Stadtbahn und Durchbau Bamberger Straße 

Erlanger Straße, nördlich Marienbergstraße 36.500 Kfz/24h 

Erlanger Straße, südlich Marienbergstraße 56.000 Kfz/24h 

Marienbergstraße 26.500 Kfz/24h 

Bamberger Straße 25.500 Kfz/24h 

 

Es wurden im Planungsgebiet und außerhalb des Planungsgebiets charakteristische Immis-

sionsorte (IO) festgelegt. 
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IO 4 und IO 4a liegen auf einer Außenbereichsfläche, die als landwirtschaftliche Fläche ge-

nutzt wird. Die Darstellung des wirksamen FNP ist Wohnbaufläche. Auf dieser Fläche soll ei-

ne Kindertagesstätte errichtet werden. Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit sind IO 4 und IO 4a 

im Außenbereich und in Nachbarschaft mit der Gemengelage wie eine gemischte Baufläche 

einzustufen.  

IO 1 liegt an einem Wohnhaus, welches in der Gemengelage östlich der Unteren Stadtgasse 

liegt. Die Gemengelage besteht aus gewerblichen Nutzungen (Baugeschäfte, Wohnhäusern 

und Gebrauchtwagenhandel). IO 1 ist als gemischte Baufläche einzustufen. 

 

 

Die Beurteilung erfolgt nach der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau: 

Immissionsort  (IO) Orientierungswert DIN 18005 in db(A) Beurteilungspegel Lr in dB(A) 

tags nachts tags nachts 

IO 8 GE(e) 65 55 69,3 61,4 

IO 4 WA/MI 55/60 45/50 56,8 48,9 

IO 4 a WA/MI 55/60 45/50 56,6 48,7 

IO 1 MI 60 50 64,1 56,2 

Als besonders belastet durch Straßenlärm stellen sich IO 8 im Planungsgebiet und IO 4, IO 

4a, IO 1 außerhalb des Planungsgebiets dar.  

Die ermittelten Beurteilungspegel überschreiten in der Betrachtung der Szenarien SZ1, SZ2 

und SZ3 tags den Orientierungswert (ORW) im geplanten Gewerbegebiet westlich der Un-

teren Stadtgasse um maximal 4,0 – 4,3 dB, nachts um maximal 6,4 dB. 

Außerhalb des Planungsbereichs im Nordosten werden maximale Pegel bei SZ 1 56,5 / 

48,8; SZ 2 56,8 / 48,9 und SZ 3 56,8 / 48,8 dB(A) tags / nachts erreicht. Gemessen an den 

Orientierungswerten für Mischgebiete ergeben sich dort Überschreitungen von bis zu 1,8 

dB(A) am Tag und 3,9 dB(A) in der Nacht. 

Außerhalb des Planungsbereichs im Osten werden maximale Pegel bei SZ 1 63,3 / 55,7;   

SZ 2 63,6 / 55,8 und SZ 3 64,1 / 56,2 dB(A) tags / nachts erreicht. Gemessen an den Orien-

tierungswerten für Mischgebiete ergeben sich dort Überschreitungen von bis zu 4,1 dB(A) 

am Tag und 6,2 dB(A) in der Nacht. 

 

Lärmimmissionen aus Fluglärm 

Das Plangebiet liegt außerhalb, ca. 50 m entfernt, der Lärmschutzzone G deren Schallpegel 

mit 62 db(A) angegeben ist. 

Hinweis: Nach Auskunft der Regierung von Mittelfranken kann frühestens Ende des Jahres 

2012 mit der Ausweisung entsprechender Schutzzonen für Nürnberg nach § 2 des Gesetzes 

zum Schutz gegen den Fluglärm aus dem Jahr 2007 gerechnet werden. 
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Lärmimmissionen aus Gewerbelärm 

 

Das Plangebiet liegt in einer Umgebung, die heterogene Nutzungen aufweist. Um einen ge-

rechten Interessensausgleich erzielen zu können, müssen vorhandene, plangebende und 

faktische Vorbelastungen ermittelt werden sowie die sich aus dem in § 15 Abs. 1 BauNVO 

niedergelegten Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme resultierende Schutzbedürftigkeit 

der einzelnen Nutzungen in Bezug auf die unterschiedlichen Störbelange ermittelt werden. 

Die BauNVO kennt dazu folgende Störgrade: 

- nicht störend (kann im WA zugelassen werden) 

- nicht wesentlich störend (dem MI zugeordnet) 

- nicht erheblich belästigend (dem GE zugeordnet) 

- darüber hinaus gehend sind die erheblich belästigenden Betriebe und An-

lagen dem GI (bzw. SO oder Außenbereich) zugeordnet 

 

Die Umgebung des B-Plangebiets kann durch die Erlanger Straße und die Marienbergstraße 

/ Bamberger Straße in vier Sektoren eingeteilt werden: 

 

Im nordwestlichen Sektor besteht der Bebauungsplan Nr. 4082 vom 17.12.1985 mit letzter 

Änderung vom 30.11.2005, der im maßgeblichen Bereich an der Erlanger Straße ein Gewer-

begebiet ohne Einschränkungen vorsieht. Bislang ist der Bereich zu etwa 2/3 belegt. Ange-

siedelt haben sich überwiegend Betriebe aus dem Dienstleistungssektor (daneben Autohaus, 

Logistik in geringem Umfang, Karosseriebau, Catering). Aufgrund der neuen und hochwerti-

gen Bausubstanz (Bürogebäude) ist mittelfristig nicht mit grundlegenden Änderungen in der 

Gebietscharakteristik zu rechnen.  

Von diesem Gewerbegebiet gehen derzeit Emissionen aus, die die Klassifizierung der 

BauNVO mit „nicht erheblich belästigend“ beschreibt. Der minimale Abstand zum Plangebiet 

beträgt ca. 50m. 

 

Im südwestlichen Sektor gilt der Bebauungsplan Nr. 4191 vom 03.03.1999 mit letzter Ände-

rung vom 26.10.2004, der entlang eines ca. 60m tiefen Streifens entlang der Erlanger Straße 

ein Mischgebiet- und in den westlich anschließenden Bereichen allgemeine Wohngebiete 

festsetzt. Das Mischgebiet ist mind. ca. 60m vom Plangebiet entfernt, das Wohngebiet mind. 

ca. 120m.  

Nach der BauNVO sind die durch das Mischgebiet verursachten Emissionen als „nicht we-

sentlich störend“ einzustufen. 

 

Der südöstliche Sektor ist noch nicht bebaut. Er wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und ist 

nach § 35 BauGB zu beurteilen. Die Flächen zwischen Erlanger Straße und Marienbergstra-

ße sind im wirksamen Flächennutzungsplan als Gewerbeflächen mit der Zielrichtung „Dienst-

leistung“ dargestellt. Wenn die Flächen zu Bauland entwickelt werden sollen, wäre damit für 

den Bebauungsplan vorgegeben, dass möglichst ein eingeschränktes Gewerbegebiet zu 

entwickeln ist.  

Dementsprechend sollte ein Störgrad zwischen „nicht erheblich belästigend“ und „nicht we-

sentlich störend“ ausgeschöpft werden können. Der Abstand des Bereichs zum Plangebiet 

beträgt mind. 30m. 
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Im nordöstlichen Sektor liegt das Plangebiet. Nördlich an den überplanten Bereich grenzen 

entsprechend der Darstellung des Flächennutzungsplans Außenbereichsflächen mit intensi-

ver Landwirtschaft (Gemüseanbau, Gewächshäuser) an. Nach ca. 130 m folgt das erste 

Wohnbaugrundstück der westlichen Unteren Stadtgasse. 

Östlich der Unteren Stadtgasse gegenüber dem Plangebiet befindet sich der Bereich, für den 

ein eigenes Bebauungsplan-Verfahren weiter geführt werden soll. Die Bebauung dort besteht 

aus einer Gemengelage mit zwei Wohnhäusern, Schuppen und Lagerplätzen von Baufirmen, 

einem Verkaufsplatz für Gebrauchtwagen und Gartennutzung. Dieser Bereich ist als Außen-

bereich nach § 35 BauGB zu beurteilen. Nördlich der Gemengelage liegt nach ca. 50 m die 

Wohnbebauung der östlichen Unteren Stadtgasse. Dazwischen liegen Außenbereichsflä-

chen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, auf denen die Errichtung einer Kindertages-

stätte geplant ist. 

 

 

Bewertung der Bestandsituation in Bezug auf die Lärmproblematik 

 

Für eine Reihe von Betrieben und Anlagen, die dem Störgrad „nicht erheblich belästigend“ 

zuzuordnen sind, z.B. Autowerkstätten, Karosseriebetriebe etc. gibt der Abstandserlass 

Nordrhein-Westfalen Mindestabstände zu allgemeinen und reinen Wohngebieten von 100m 

vor. Wenn dieser Abstand eingehalten wird, dann kann davon ausgegangen werden, dass 

Beeinträchtigungen der Wohnnutzung nicht zu erwarten sind. 

Einerseits sind im vorliegenden Fall überwiegend Bereiche und Betriebe betroffen die im 

Emissionsgrad noch schwächer einzustufen sind als „nicht erheblich belästigend“, anderer-

seits haben die schutzbedürftigen Nutzungen überwiegend nicht den Status von Wohngebie-

ten, es handelt sich um Misch- und Gewerbegebiete. Das nächstgelegene festgesetzte all-

gemeine Wohngebiet zum Planbereich ist minimal ca. 120m entfernt. Die westlich der Erlan-

ger Straße gelegenen Bereiche wirken sich aufgrund der Entfernung (ca. -200 m) und des 

verhältnismäßig geringen Störgrads nicht relevant auf die Lärmsituation im Planbereich aus.  

 

Da neben Gewerbegebieten und Außenbereichsflächen  auch Wohnbauflächen bzw. einzel-

ne Gebäude mit Wohnnutzungen in der Umgebung des Bebauungsplans vorhanden sind, ist 

zu berücksichtigen, dass einerseits noch nicht alle Gewerbeflächenpotentiale ausgenutzt 

sind und daher weitere Gewerbelärmimmissionen hinzukommen können, andererseits das 

neu geplante Gebiet keine Lärmvorbelastung erzeugen darf, die eine Belegung der weiteren 

vorhandenen Flächen für die Zukunft ausschließen würde, da  in den angrenzenden Berei-

chen noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert werden sollen. 

 

Aus immissionsfachlicher Sicht wird dieser Situation ausreichend Rechnung getragen, wenn 

die nach DIN 18005 maßgeblichen Orientierungswerte- an den Immissionsorten der Nach-

barschaft um 6 dB(A) unterschritten werden. Der Abschlag von 6 dB (A) berücksichtigt aus-

reichend eine vorhandene bzw. dazukommende Belastung aus weiteren Gewerbebetrieben 

in der näheren Umgebung und wurde in den maßgeblichen Lärmuntersuchungen zugrunde 

gelegt. 
 

 Altlasten 
 

Auf dem Grundstück Flur-Nr. 537 wurde eine orientierende Altlastenuntersuchung von der 

Sakosta Euro Consult durchgeführt. Es ergab sich kein Hinweis einer Altlast im Untersu-

chungsgebiet.  
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Die auf dem Grundstück Flur-Nr. 536 vorhandene Fäkaliengrube, die bis in die 70er Jahre 

beschickt worden ist, wurde hinsichtlich möglicher Kontamination untersucht. Bei der Unter-

suchung konnten keine umweltgefährdenden Stoffe festgestellt werden. Auffüllungen im Be-

reich der Fäkaliengrube sind uneingeschränkt wieder einbaufähig. Auf das Bodengutachten 

des Ingenieurbüros Dr. Schulze und Lang vom 15.04.2008 wird verwiesen.  
 
 

I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN / VORHANDENES PLANUNGSRECHT 
 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 

Das Planungsgebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-

plan (FNP) als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen den Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans. Damit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

(§ 8 Abs. 2 BauGB). 

Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope sind nicht vorhanden. 

 
Planfeststellungsverfahren Erlanger Straße / Stadtbahn 

Westlich des Planungsgebiets an der Ostseite der Erlanger Straße soll die Trasse der Stadt-

bahn von Nürnberg - Thon nach Erlangen geführt werden. 

Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen für das Teilstück Thon nach Wegfeld ist er-

folgt. Derzeit wird die Planung erneut überprüft. Mit der Inbetriebnahme des Teilstücks Thon 

nach Wegfeld ist nicht vor dem Jahr 2014 zu rechnen. 
 
 

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 
 

Bauschutzbereich des Flughafens Nürnberg 

Das Plangebiet liegt im mittleren Bauschutzbereich des Flughafens Nürnberg. Innerhalb die-

ses Bereichs gelten die sich aus Vorschriften des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG), insbeson-

dere § 12 Abs. 3 Nr. 1a LuftVG, sowie bauordnungsrechtlichen oder sonstigen Vorschriften 

ergebenden Baubeschränkungen. Bauvorhaben bedürfen der Zustimmung des Luftamts 

Nordbayern. 

 

Beregnungsfläche des Wasserverbandes Knoblauchsland 

Die Flächen des Planungsgebiets sind beim Wasserverband Knoblauchsland im Rahmen 

des Beileitungsprojektes als Beregnungsfläche angemeldet.  
 
 

I.4. PLANUNGSKONZEPT 
 

I.4.1. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

 

Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2006 wurden entlang der Marienberg-

straße neue gewerbliche Bauflächen mit der Zielrichtung Dienstleistung dargestellt. Die gute 

Erschließung des Bereichs und die Nähe zum Flughafen waren entscheidende städtebauli-

che Argumente für die Inanspruchnahme von bislang baulich nicht genutzten Arealen im 

Einzugsbereich des Flughafens. Dadurch wird dem Ziel des Regionalplans der Industrieregi-
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on Mittelfranken (B IV 2.6), wonach auf den Ausbau und die Neuansiedlung von öffentlichen 

und privaten Dienstleistungseinrichtungen des spezialisierten höheren Bedarfs im großen 

Verdichtungsraum hingewirkt werden soll, Rechnung getragen.  

Im Hinblick auf die Schaffung eines attraktiven Ortseingangsbereichs und einer Verbesse-

rung des bestehenden Ortsrands ist eine attraktive Bebauung des Kreuzungsbereichs erfor-

derlich. Die Marienbergstraße hat sich bereits durch die Ansiedlung der Autohäuser der Mar-

ken Audi und VW als Standort für hochwertigen Kraftfahrzeughandel etabliert. Diese Nut-

zung entspricht nicht vollständig der Idee eines Dienstleistungsparks mit Bürogebäuden im 

Flughafenumfeld. Jedoch lassen sich Autohäuser mit hochwertiger Anmutung durchaus in 

das Bild eines Dienstleistungsparks im Flughafenumfeld integrieren. 

Auf dem Areal an der Erlanger Straße, zwischen dem Flurbereinigungsweg „Im 

Knoblauchsland“, der Marienbergstraße und der Unteren Stadtgasse soll durch einen Inves-

tor ein Autohaus mit einer Grundfläche von ca. 4657 m2 und einer Gebäudehöhe von ca. 

8m  errichtet werden. Es handelt sich dabei um Ausstellungsflächen für Neufahrzeuge, Ge-

brauchtfahrzeugausstellungsflächen im Freien, Service- und Werkstatteinrichtungen. Dabei 

ist an diesem Standort der Handel mit Gebrauchtfahrzeugen nur untergeordnet zum Handel 

mit Neufahrzeugen erwünscht. Ein typischer Gebrauchtwagenhandel wäre an prominenter 

Stelle einer der Haupteinfallsstraßen Nürnbergs städtebaulich unangemessen. 

Zur Akzentuierung der Kreuzungssituation im südöstlichen Teil des Planungsgebiets plant 

der Investor ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit einer Traufhöhe von ca. 24 m und ei-

ner Grundfläche von ca. 400 m2. Das vom Investor geplante ca. 8 m hohe Ausstellungs- und 

Werkstattgebäude soll das städtebaulich notwendige Gewicht an den Beginn der Marien-

bergstraße bringen. Die maximale Traufhöhe 345,0 m über NN in diesem Bereich ergibt sich 

aus den Belangen der Flugsicherheit. Die Bezugshöhe des nahezu ebenen Geländes liegt 

bei 313,0 m über NN. Somit beträgt die  absolute Traufhöhe des geplanten Bürogebäudes 

337,0 m über NN, die Traufhöhe des geplanten Werkstattgebäudes liegt bei 321,0 m über 

NN. 

 

Die erforderlichen Stellplätze und Zufahrtswege für das Autohaus und das Bürogebäude 

können auf dem Grundstück selbst nachgewiesen werden. Die nicht überdachten Ausstel-

lungsflächen für Neu- und Jahreswagen bzw. Gebrauchtfahrzeuge werden in der Ecksituati-

on Marienbergstraße / Erlanger Straße angeordnet. Die Planung sieht insgesamt 176 Stell-

plätze und 35 Ausstellungsplätze auf dem Gelände im Freien vor. 

Grundsätzlich soll die neue Planung durch hochwertige Architektur mit z.T. mehrgeschossi-

ger Bebauung zur Verbesserung der Ortseingangssituation und zur Steigerung der Qualität 

und Attraktivität des Standorts beitragen. Das geplante Vorhaben - insbesondere in Verbin-

dung mit der Realisierung des Bürogebäudes - entspricht der städtebaulichen Zielsetzung. 

 

Das Planungsgebiet erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 1,6 ha. 

 
 

I.4.2. VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG 

 

Das zu beplanende Gebiet befindet sich am Stadtrand in gut erschlossener Lage und liegt in 

unmittelbarer Nähe des Flughafens. Es ist über die Marienbergstraße und die Erlanger Stra-

ße (B4 anbaufrei) in Verbindung mit der Autobahn A3 hervorragend an das übergeordnete 

Verkehrsnetz angebunden. Durch die Inbetriebnahme der Stadtbahn nach Erlangen wird die 

Attraktivität des Gebiets nochmals verbessert, zudem soll an der Ecke Marienbergstraße und 
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Erlanger Straße eine Haltestelle eingerichtet werden. Das Planungsgebiet liegt an einer 

Hauptzufahrtsstraße zum Stadtgebiet.  

Aufgrund der Bedeutung und der Verkehrsbelastung der Erlanger- und der Marienbergstraße 

scheiden Zu- und Abfahrten über diese Straßen aus. 

Das Planungsgebiet soll daher ausschließlich über die Untere Stadtgasse erschlossen wer-

den. Die Untere Stadtgasse soll bis zum Flurbereinigungsweg Im Knoblauchsland mit Park-

buchten und Gehweg auf der westlichen Straßenseite ausgebaut werden. Der Kreuzungs-

punkt Marienbergstraße / Untere Stadtgasse bleibt unverändert. 

Für die Erschließung des Planungsgebiets ist der Ausbau bzw. Ertüchtigung der bestehen-

den öffentlichen Verkehrsanlagen nicht erforderlich. 

Sowohl die Untere Stadtgasse als auch die Marienbergstraße wurden bisher nicht als Er-

schließungsanlagen abschließend hergestellt und ggf. als Erschließungsanlagen für angren-

zende Grundstücke nach Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet. Die beiden Straßen sollen 

mittel- bis langfristig ausgebaut werden. 

 
 
 
 

I.4.3. GRÜNORDNUNGSKONZEPT  
 

Durch grünordnerische Maßnahmen wird die Einbindung des Planungsgebiets in das Orts- 

und Landschaftsbild sichergestellt, wobei sich die Begrünung im Planungsgebiet auf die 

Randbereiche konzentriert. Das grünordnerische Konzept sieht im nördlichen Übergangsbe-

reich zum Knoblauchsland standortheimische artenreiche Heckenstrukturen, Vogel- Nähr 

und Nistgehölze und kleinere Baumgruppen in extensiven Wiesenflächen vor. Im östlichen 

und südlichen Bereich entlang der Unteren Stadtgasse und der Marienbergstraße sind ge-

mäß Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg standortgerechte Laubbäume in Rasenflächen 

geplant.  

Als Ersatz für den Verlust möglicher Brutstätten, sind 5 - 6 Nistkästen mit Katzen- und Mar-

derschutz, die insbesondere für den Gartenrotschwanz geeignet sind, im Bereich der nördli-

chen Grünfläche zu installieren.(CEF und Ausgleichsmaßnahme der Eingriffsregelung auch i 

S. v. §42 Abs. 5 BNatSchG, kl. Nov.) 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

Durch die Realisierung des Vorhabens werden auf dem Gebiet größere Flächen versiegelt. 

Für die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild gem. § 8 BNatSchG wird der natur-

schutzrechtliche Ausgleichsbedarf nach §1a BauGB ermittelt.  

Auswirkungen ergeben sich auf das Landschaftsbild und auf die Tier- und Pflanzenwelt, da 

größere Brach- bzw. landwirtschaftliche Flächen als Bestandteil der Kulturlandschaft 

Knoblauchsland überbaut werden. Durch entsprechende Maßnahmen wie intensive Orts-

randeingrünung durch unterschiedliche Grünstrukturen, die auch die ökologische Funktionali-

tät im räumlichen Zusammenhang erhalten sollen bzw. wieder herstellen sollen, werden die 

negativen Auswirkungen möglichst kompensiert.  Da die Flächen vor Ort für eine Kompensa-

tion nicht ausreichen,  sind externe Flächen erforderlich, die durch das Ökokonto der Stadt 

Nürnberg zur Verfügung gestellt werden.   

Regelungen zu den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden im städtebaulichen Vertrag 

mit dem Investor getroffen.  
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Auf die ausführliche Darstellung der Thematik im Umweltbericht wird verwiesen. 
 
 

I.4.4. IMMISSIONSSCHUTZ 

 

Straßen- und Schienenlärm 

 

Die Bestandssituation zeigt Probleme mit Lärmimmissionen besonders aus Verkehrslärm 

auf. Aufgrund der Abwägungsdirektive gemäß § 50 BImSchG hat die Gemeinde zunächst zu 

prüfen, ob und wie sie widersprechende Nutzungsweisen trennen kann. 

 

Dem Trennungsgebot kann hier nicht entsprochen werden. Die ansiedlungswilligen Betriebe 

schätzen an dem zu entwickelnden Gewerbestandort gerade die unmittelbare Sichtlage zu 

den viel befahrenen Hauptverkehrsstraßen.  

Das Gewerbegebiet bleibt dem Konzept nach Nutzungen vorbehalten, die durch Aktivitäten 

im Tag-Zeitraum gekennzeichnet sind, die auf das Plangebiet einwirkende nächtliche Pegel-

überschreitung durch Verkehrslärm von 6,4 dB(A) ist daher nicht relevant. Jedoch sind Pe-

gelüberschreitungen bis zu 4,3 db(A) am Tag zu verzeichnen. Tagsüber finden die Tätigkei-

ten ganz überwiegend innerhalb der Gebäude statt. Gewerbebetriebe mit überwiegendem 

Außenbetrieb, wie z.B. Lagerplätze, sind nach den Festsetzungen zur Art der Nutzung aus-

geschlossen. 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen für das Gewerbegebiet, wie Wand oder Wall würden der In-

tention der Betriebe widersprechen, nämlich an viel befahrenen Straßen von möglichst vie-

len potentiellen Kunden wahrgenommen, bzw. von wenig ortskundigen Kunden problemlos 

aufgefunden zu werden. Die Gestaltung der Festsetzungen, nämlich große Ausstellungsflä-

chen und ein höheres Gebäude, unterstreichen den Anspruch an der wichtigen Straßen-

kreuzung optisch präsent zu sein. 

Dies entspricht auch dem städtebaulichen Ziel, an dem Kreuzungspunkt markante Gebäude 

zu positionieren, die die Erkennbarkeit der Einmündung der wichtigsten Ost-West-Achse im 

Nürnberger Norden an die Haupteinfallstraße B4 erleichtern. 

Die Ermittlung der erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen durch entsprechende 

Fassadenkonstruktionen erfolgt für die jeweiligen Nutzungsbereiche (insb. Büronutzung, 

Ausstellung, Verkaufsflächen) auf der Grundlage der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 

im Baugenehmigungsverfahren. 

 

Durch die Planung eines lang gestreckten Baukörpers auf dem Gewerbegrundstück ist zu 

erwarten, dass durch die abschirmende Wirkung Lärmimmissionen der Erlanger Straße auf 

die östlich des - Plangebiets liegenden Gebäude mit Wohnnutzung abnehmen werden. 

 

Fluglärm 

 

Das Plangebiet liegt außerhalb, ca. 50 m entfernt, der Lärmschutzzone G deren Schallpegel 

mit 62 db(A) angegeben ist. Der in der Nähe des Planungsgebiets anliegende Schallpegel ist 

ein gemischter Wert aus Tag- und Nachtereignissen. Für die Tagzeit sind somit keine Über-

schreitungen des Orientierungswerts der DIN 18005 für das geplante Gewerbegebiet zu ver-

zeichnen. Das Gewerbegebiet bleibt dem Konzept nach Nutzungen vorbehalten, die durch 

Aktivitäten im Tag-Zeitraum gekennzeichnet sind. Die auf das Plangebiet ggf. einwirkenden 

nächtlichen Pegelüberschreitungen durch Fluglärm wären daher nicht relevant. 
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Anlagenbezogener Lärm 

 

Durch die Planung eines eingeschränkten Gewerbegebiets wird sichergestellt, dass Konflikte 

aus Gewerbelärm und in der Umgebung vorhandener Wohnbebauung nicht auftreten.  

 

Im Hinblick auf die potentiellen Lärmeinwirkungen aus den geplanten Bauflächen auf die 

unmittelbare Nachbarschaft wurden die Immissionsorte (IO) 1, 2, 3, 4a und 4b bestimmt (s. 

Planteil des Bebauungsplans) 

 

IO 1 und IO 2 liegen vor der bestehenden Bebauung der Splittersiedlung mit Wohn- und Ge-

schäftshäusern auf der östlichen Seite der Unteren Stadtgasse in unmittelbarer Nachbar-

schaft zum Planungsgebiet. Hinsichtlich der Einstufung der Art der baulichen Nutzung ist 

dieser Bereich einer mischgebietsartigen Nutzung (Mischgebiet nach § 6 BauNVO) zuzuord-

nen. 

 

IO 3, nordöstlich des Planungsgebiets, liegt unmittelbar vor der Wohnbebauung, entlang der 

Unteren Stadtgasse. Die Wohnbebauung ist Teil eines schmalen Bands von 

Einfamilienhausgrundstücken, welche lediglich mit ihrer Grundstücksbreite im Fläche-

nnutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt sind und im Übrigen an  Außenbereichsflä-

chen mit landwirtschaftlicher Nutzung angrenzen, die im Flächennutzungsplan als landwirt-

schaftliche Fläche dargestellt sind.. 

Obwohl IO 3 am Rand des Außenbereichs liegt, wird die Schutzwürdigkeit wie für ein allge-

meines Wohngebiet unterstellt. 

 

Der Bereich der Immissionsorte IO 4 und IO 4a ist nach § 35 BauGB als Außenbereich zu 

beurteilen und wird als landwirtschaftliche Fläche genutzt. In diesem Bereich setzt sich die 

bandartige Darstellung der Wohnbauflächen an der Unteren Stadtgasse im Fläche-

nnutzungsplan fort (s.o.). Östlich des Grundstücks liegen daher weitere landwirtschaftliche 

Außenbereichsflächen, die im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche darge-

stellt sind. Südlich liegt die Gemengelage (Gewerbe und Wohnen s.o.) an der Unteren 

Stadtgasse. Für diese Fläche ist die Schutzwürdigkeit mit den Werten eines Mischgebiets / 

Dorfgebiets anzusetzen. 

In nächster Zeit soll im Bereich der IO 4 und 4a eine  Kindertagesstätte errichtet werden. Mit 

dieser potentiellen Nutzung sind Immissionen vereinbar, wie sie für Mischgebietsnutzungen 

verträglich sind. 

 

Die Beurteillung erfolgt nach der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau: 

Immissionsort (IO) Orientierungswert DIN 

18005 in db(A) 

 tags nachts 

IO 1 (OMI) 60 45 

IO 2 (MI) 60 45 

IO 3 (WA) 55 40 

IO 4 (Süd / Außenspiel) (MI) 60 -- 

IO 4a (Nord / Kitafassade) (MI) 60 -- 
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Die Untersuchungen der lärmtechnischen Auswirkungen erfolgten im Rahmen der gutachtli-

chen Bericht bzw. Stellungnahme des Ingenieurbüros Messinger und Schwarz, Röthenbach 

a. d. Pegnitz, vom 07.05.2012 und 06.06.2012.  

Ausgehend von einer ersten Untersuchung, die die Auswirkungen einer typischen, nicht wei-

ter spezifizierten gewerblichen Nutzung auf den Flächen des ausgewiesenen Gewerbege-

biets annimmt, werden folgende Werte an den Immissionsorten erreicht:.  

 

  

Immissionsort (IO) Beurteilungspegel Lr in 

dB(A) 

 tags nachts 

IO 1 54 39 

IO 2 51 42 

IO 3 50 36 

IO 4 (Süd / Außenspiel) 53 (40) 

 

Deutlich wird, dass der geforderte „Lärmpuffer“ von 6 dB(A) nicht an allen Immissionsorten 

zuverlässig erreicht wird. Auf der Ebene der Genehmigungsplanung müssen Vorhaben da-

hingehend optimiert werden, dass die geforderten Immissionspegel eingehalten werden 

können.  

 

 

Zum Nachweis, dass die Abschichtung auf die Genehmigungsplanung möglich ist, wurden 

die Beurteilungspegel an den IO 1 mit 4 auf Grund der konkreten Vorhaben auf den geplan-

ten gewerblichen Bauflächen rechnerisch vorab überprüft: 

Das Autohaus verfügt über eine große Ausstellungshalle mit angrenzender Servicewerkstatt. 

Ferner wird ein mehrgeschossiges Bürogebäude errichtet. Lärmintensive Karosserie- und 

Reparaturarbeiten sind nicht vorgesehen. Auf dem Gelände werden 176 Stellplätze für Kun-

den und Personal- und 35 Ausstellungsplätze angeordnet. Die Zu- und Abfahrt erfolgt über 

die Untere Stadtgasse und weiter über die Marienbergstraße. 

Das zukünftige Betreiberkonzept des Autohauses sieht auch eine eingeschränkte Nutzung 

des späteren Betriebsgeländes in den Nachtstunden vor. Insbesondere soll die Möglichkeit 

bestehen, dass auch nach 22 Uhr Kunden und Kaufinteressenten das Gelände betreten und 

ihre Fahrzeuge dabei auf dem auf der östlichen Seite geplanten Kundenstellplatz abstellen 

können. Des Weiteren sind ca. sechs bis sieben Veranstaltungen im Jahr zur Präsentation 

von Neufahrzeugen vorgesehen, die auch nach 22 Uhr noch andauern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Immissionsort 

(IO) 

Orientierungswert DIN 

18005 in db(A) 

IRW - Anteil in db(A) 

 tags nachts tags nachts 

IO 1 OG 60 45 54 39 

IO 2 EG 60 45 54 39 

IO 3 OG 55 40 49 34 

IO 4  (Süd / Au-

ßenspiel) 

60 (45) 54 (39) 

IO 4 a (Nord / Ki-

tafassade) 

60 (45) 54 (39) 

 

 

Immissionsort (IO) Beurteilungspegel Lr in dB(A) 

 tags nachts 

IO 1 OG 45 32 

IO 2 EG 51 39 

IO 3 OG 50 29 

IO 4 (Süd / Außenspiel) 53 (35) 

IO 4 a (Kitafassade) 52 (34) 

 

Die maßgeblichen Orientierungswerte werden an den Immissionsorten IO 1, IO 2, IO 4 und 

IO 4a um mindestens 6 dB (A) unterschritten. 

 

Der Immissionsrichtwertanteil an IO 3 wird am Tag um 1 db (A) überschritten. 

 

Eigentümer von Wohngrundstücken am Rande des Außenbereichs können jedoch nicht da-

mit rechnen, dass in ihrer Nachbarschaft keine emittierenden Nutzungen oder höchstens 

ebenfalls nur eine Wohnnutzung entsteht. Sie dürfen nur darauf vertrauen, dass keine mit 

der Wohnnutzung unverträgliche Nutzung entsteht.  

Dementsprechend ist die dargestellte Überschreitung des Immissionsrichtwertanteils hinzu-

nehmen. 

 

seltene Ereignisse 

Die vorgesehenen ca. sechs bis sieben Veranstaltungen nach 22 Uhr können nach TA Lärm, 

als „seltene Ereignisse“ eingestuft werden. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungs-

pegel betragen dann an allen IO tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Gemäß den Angaben 

des zukünftigen Betreibers werden in diesem Fall nahezu alle 173 Pkw – Stellplätze auf dem 

Firmengelände den geladenen Gästen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden wahr-

scheinlich zusätzlich externe Parkplatzflächen vorgesehen, die per Shuttle – Bus angefahren 

werden. 

 

Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen ist es möglich, die beabsichtigten Vorhaben un-

ter Berücksichtigung der TA Lärm zu realisieren. 
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I.5. FESTSETZUNGEN UND KENNZEICHNUNGEN 

 
I.5.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

 

Der Bebauungsplan setzt hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung die Bauflächen im Pla-

nungsgebiet als Gewerbegebiet GE(e) gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest.  

Einzelhandelsbetriebe - ausgenommen Autohäuser-, Bordellbetriebe, Anlagen der Fremd-

werbung, Lagerhäuser und Lagerplätze nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO - sind nicht zulässig. 

Nutzungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 BauNVO sind nicht zulässig, Nutzungen im 

Sinne des § 8 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 BauNVO sind auch nicht ausnahmsweise zulässig. 

Ziel ist es, die Qualität und Attraktivität dieses Standorts auf Grund seiner Verkehrs- und La-

gegunst und im Hinblick auf eine Verbesserung des Ortseingangsbereichs nachhaltig zu si-

chern. Ferner ist die benachbarte Wohnbebauung vor unzumutbaren Störungen zu schützen. 

Gemäß dem städtebaulichen Konzept soll der Schwerpunkt der zu entwickelnden Gewerbe-

fläche an der Marienbergstraße auf Dienstleistungsbetrieben (Bürogebäuden) und Autohaus 

liegen. Dies wird durch die Festsetzung zur Art der Nutzung umgesetzt. Der Begriff Autohaus 

umschreibt eine Anlagenart des Einzelhandels mit Kraftfahrzeugen. Autohäuser zeichnen 

sich regelmäßig dadurch aus, dass sie Gebäude vorhalten, um Neu- und Jahreswagen an-

gemessen zu präsentieren, eigene Werkstätten besitzen und auch auf den Flächen im Frei-

en überwiegend hochwertige Gebrauchtfahrzeuge ausstellen. Die (auch bauliche) Unterord-

nung der Ausstellungsflächen für Gebrauchtwagen gegenüber den Verkaufs- und Ausstel-

lungsflächen für Neuwagen ist als Merkmal geeignet, die Anlage „Autohaus“ gegenüber an-

deren Anlagen des Kfz-Handels, wie z.B. Autoverkaufsplätzen, die lediglich einen Bürocon-

tainer vorhalten, abzugrenzen und dient damit der Bestimmtheit der Festsetzung. 

Um die Ansiedlung von Betrieben zu vermeiden, die insbesondere auch zur Nachtzeit ver-

kehrsintensiv und daher immissionsträchtig sind, sind Vergnügungsstätten, Bordellbetriebe, 

Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig. 

Darüber hinaus dient der Ausschluss von Bordellbetrieben und Vergnügungsstätten allge-

mein dem Schutz der benachbarten Wohnbebauung vor unzumutbaren Störungen, ferner 

soll dadurch die Qualität und Attraktivität des gewerblichen Standorts gesichert werden. 

Um die Zielsetzung der Ansiedlung arbeitsplatzintensiver Betriebe zu stärken sind Lagerhäu-

ser und Lagerplätze, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke auch nicht ausnahmsweise zulässig. 

Der Ausschluss von Lagerplätzen soll darüber hinaus der Beeinträchtigung des Ortsbildes 

entgegen wirken. Aus diesem Grund sind auch Anlagen der Fremdwerbung nicht zulässig. 

Solange die Flächen für extensive Wiesen mit Bäumen und Sträuchern nicht ausreichend 

eingewachsen sind, könnten am Rand der Gewerbeflächen aufgestellte Reklametafeln weit 

in die Landschaft des Knoblauchslands sowie auf die Erlanger Straße wirken.  

Trotz der umfangreichen Einschränkungen bleibt der Charakter eines Gewerbegebiets ge-

wahrt. Die Stadt Nürnberg hat eine Vielzahl unterschiedlicher Gewerbegebiete, die aufgrund 

ihrer Lage und Ausstattung geeignet sind, allen möglichen Bedürfnissen von Gewerbebetrie-

ben zu entsprechen. Eine Ordnung der Gebiete nach eingeschränkten Nutzungsbestimmun-

gen dient auch der Planungssicherheit der Betriebe und wird daher als verhältnismäßiges 
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Mittel der städtebaulichen Steuerung betrachtet. Besonders wenn wie hier, relativ kleine Ge-

werbegebiete geplant werden, ist eine Einschränkung der sonst möglichen 
 
 

Der Ausschluss von Anlagen, die einen Betriebsbereich i. S. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden 

oder ein Teil eines solchen Betriebsbereichs wären, ist auf Grund des geringen Abstands zur 

nächst gelegenen Wohnbebauung und der unmittelbaren Lage an den stark frequentierten 

Verkehrswegen (Radiale Erlanger Straße, Tangentiale Marienbergstraße; s. auch S. 6 der 

Begründung) erforderlich; s. Kommission für Anlagensicherheit, Leitfaden für Abstände zwi-

schen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im 

Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG vom November 2010. 

 
 

I.5.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 

Die Geschossflächenzahl orientiert sich an der dem Bebauungsplan-Entwurf zugrunde lie-

genden Planung des Investors. Die Festsetzung zu dem Mindestmaß der Traufhöhe des 

südöstlich gelegenen Bürogebäudes von 337,0 m über NN in Verbindung mit der Mindestan-

zahl von sechs Geschossen ist erforderlich, um eine stadtraumwirksame Mindesthöhe mit 

qualitativ hochwertiger Nutzung zu erreichen. Andererseits ist die Traufhöhe, aufgrund der 

Nähe zum Flughafen und dessen Erfordernissen, auf 345 m über NN zu beschränken. 

Die Mindesthöhe des südöstlich gelegenen Bürogebäudes wird durch Regelungen im städ-

tebaulichen Vertrag mit dem Investor für den südöstlichen Bereich der Baufläche abgesi-

chert. 

Auch die Zielsetzung der Ansiedlung arbeitsplatzintensiver, gewerblicher Betriebe soll insbe-

sondere auch durch eine mehrgeschossige Bebauung gewährleistet werden.  

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden die Obergrenzen des § 

17 BauNVO hinsichtlich der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl eingehalten.  

 
I.5.3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

 

Aufgrund der geplanten Nutzung der Gewerbeflächen durch ein Autohaus sind die Stellflä-

chen für die Ausstellungsfahrzeuge zu berücksichtigen. Da es sich dabei um Hauptanlagen 

im Sinne der BauNVO handelt, wird der Bereich in die überbaubaren Grundstücksflächen 

einbezogen. Durch das Planzeichen „Ausstellungsplätze für Kraftfahrzeuge“ wird der beson-

dere Nutzungszweck der Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 9 BauGB) definiert; zulässig sind ebenerdi-

ge bauliche Anlagen die der Ausstellung von KFZ dienen. 

 
 

I.5.4. ABSTANDSFLÄCHEN 
 

Um sicherzustellen, dass bei Ausnutzung der im Bebauungsplan festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksflächen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und eine ausrei-

chende Belichtung und Belüftung – insbesondere für die bestehende Bebauung östlich der 

Unteren Stadtgasse - gewahrt bleiben, wird festgesetzt, dass die erforderlichen Abstandsflä-

chen gemäß Art. 6 Bayerische Bauordnung (BayBO) einzuhalten sind. 
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I.5.5. ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

Die Zielsetzung hochwertiger städtebaulicher Qualität durch die Gestaltung der baulichen 

Anlagen erfordert die Unterordnung bzw. formale Einbindung von Dachaufbauten. Dies soll 

durch die Festsetzungen zur Zulässigkeit der maximalen Höhe und des Mindestabstands 

von der Traufe gesichert werden. 

 
I.5.6. GESTALTUNG DER WERBEANLAGEN 

Die Zielsetzung hochwertiger städtebaulicher Qualität an diesem Standort soll auch durch 

die Festsetzungen zur Zulässigkeit von Werbeanlagen gesichert werden. 

Aufgrund der Regelungen der BayBO sind Werbeanlagen in Gewerbegebieten genehmi-

gungsfrei.  

 
 
 
 
 
 

I.5.7. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE 
 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze nach Art. 6 Abs. 9 Satz 1 

Nr. 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) zulässig. Die erforderlichen Stellplätze für Personal 

und Besucher müssen auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Auf die Garagen- und 

Stellplatzsatzung (GaStS) und die Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) der Stadt Nürnberg 

wird verwiesen. Diese Bereiche werden als „Flächen für Stellplätze und ihre Zufahrten“ im 

Planteil festgesetzt. 

Im Bereich der Stellplätze für das Bürogebäude ist in Anlehnung an die Stellplatzsatzung 

(StS) vorgesehen, dass für je 10 Stellplätze mindestens ein standortgerechter Baum zu 

pflanzen ist, dessen Baumscheibe mindestens die Fläche des Stellplatzes hat. Diese werden 

jedoch nicht auf den Stellplatzflächen sondern auf den privaten Grünflächen untergebracht. 
 

I.5.8. VERKEHRSLÄRM 

 

Durch den Verkehr auf der Erlanger Straße und Marienbergstraße werden die zulässigen 

Lärmpegel für ein Gewerbegebiet überschritten. Bereits im Konzept wurde dargelegt, warum 

weder Trennungsprinzip noch aktiver Lärmschutz annehmbare Alternativen zur Planung dar-

stellen. 

 

Innerhalb der Gebäude können die zulässigen Pegel eingehalten werden. Die Ermittlung der 

passiven Schallschutzmaßnahmen durch entsprechende Fassadenkonstruktionen erfolgt für 

die jeweiligen Nutzungsbereiche (insb. Büronutzung, Ausstellung, Verkaufsflächen) auf der 

Grundlage der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ im Baugenehmigungsverfahren. 
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Wohnungen für Bereitschaftspersonen und Betriebsinhaber können gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 

ausnahmsweise zugelassen werden. Im Rahmen der Entscheidung über die Ausnahme 

kann der erforderliche Nachweis ausreichender Wohnbedingungen geführt werden. 

Durch den langen geschlossenen Baukörper entlang der Erlanger Straße (B4) ist insgesamt 

mit einer Minderung der Verkehrslärmimmissionen, vor allem in den Nachtstunden gegen-

über den Gebäuden im Osten, an der Unteren Stadtgasse, zu rechnen. 
 
 

I.5.9. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN – FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM AUS-
GLEICH 

 

Durch den Bebauungsplan wird das bisherige Gebiet einer größeren Bebauung und damit 

einer größeren Versiegelung zugeführt.  

Für die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild gem. § 8 BNatSchG wird der natur-

schutzrechtliche Ausgleichsbedarf nach §1a BauGB ermittelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.5.7.1  Pflanzmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
 

zu pflanzende Bäume 

Die im Planteil vorgesehenen Bäume sind zu pflanzen, soweit vorhandene unterirdische Lei-

tungen nicht entgegenstehen. Gemäß § 4 Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg sind für je 10 

Stellplätze 1 standortgerechter Baum zu pflanzen.1   

Bei der Bepflanzung sollen gemäß Artenliste bevorzugt heimische Gehölze verwendet wer-

den, die als Nahrungsquelle und Lebensraum für viele Tierarten dienen. Durch eine stand-

ortgerechte Pflanzenauswahl ist ein guter Wuchserfolg bei geringem Pflegeaufwand zu er-

zielen. 

Für die Pflanzung sind standortgerechte, heimische groß- und mittelkronige Laubbäume als 

Hochstämme mit einem Stammumfang von mind. 20-25 cm, / 18-20 cm, gemessen in 1m 

Höhe über dem Erdboden zu verwenden. Durch die Verwendung von Bäumen in der o.g. 

Größe soll ein gutes Anwachsen gewährleistet und eine schnelle Raumwirkung erzielt wer-

den. Die Bodenfläche unter dem Kronentraufbereich ist zuzüglich 1,5 m von jeglicher Beein-

trächtigung freizuhalten. 

Entsprechend dem stadtnahen Außenbereich und dem Landschaftsbild werden folgende 

Baum- und Straucharten vorgeschlagen: 
 
 Bäume I Ordnung 

Art Mindestqualität 

Acer platanoides HST, 3xv, ew, mDb, 20-25 

Fraxinus excelsior HST, 3xv, ew, mDb, 20-25 
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Quercus petraea HST, 3xv, ew, mDb, 20-25 

Quercus robur HST, 3xv, ew, mDb, 20-25 

Tilia cordata HST, 3xv, ew, mDb, 20-25 

 
 Bäume II Ordnung 

Art Mindestqualität 

Acer campestre HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

Carpinus betulus HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

Fraxinus excelsior HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

Prunus avium HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

Sorbus aria HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

Sorbus intermedia HST, 3xv, ew, mDb, 18-20 

 
 zu pflanzende Heister und Sträucher 

Die Heckenpflanzungen bewirken eine abwechslungsreiche landschaftliche Einbindung und 

Durchgrünung und dienen als Nahrungs- und Brutstätte für die dort vorkommenden Vogelar-

ten. Die im Planteil festgelegten freiwachsenden Hecken konzentrieren sich hauptsächlich 

auf den nördlichen Übergangsbereich zum Knoblauchsland.  

Gemäß Anlage 1 zur Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kosten-

erstattungsbeträgen ist bei den freiwachsenden Hecken je 100 m² ein Baum I Ordnung, 2 

Bäume II Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher zu pflanzen. 

Da die Heckenpflanzungen im Planteil eine Fläche von 800 m² umfassen, sind 8 Bäume I 

Ordnung, 16 Bäume II Ordnung, 40 Heister und 320 Sträucher zu pflanzen. 

 
 Heister 

Art Qualität 

Acer campestre Hei, oB, Hoe 100-125 cm 

Acer platanoides Hei, v, oB, Hoe 150-200 cm 

Betula pendula Hei, v, mB, Hoe 150-200 cm 

Carpinus betulus Hei, v, oB, 80-100 cm 

Prunus avium Hei, oB, 150-200 cm 

Quercus robur Hei, v, mB, Hoe 200-250 cm 

Quercus petraea Hei, v, mB, Hoe 200-250 cm 

Sorbus aria Hei, v, oB, Hoe 200-250 cm 

Sorbus aucuparia Hei, v, oB, Hoe 200-250 cm 

Tilia cordata Hei, v, oB, Hoe 200-250 cm 

 
 Sträucher 

Art Qualität 

Acer campestre Str, v, oB, Hoe 100-125 cm 

Amelanchier ovalis Str, v, oB, Hoe 60-100 cm 

Carpinus betulus Str, v, oB, Hoe 100-125 cm 

Cornus mas Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

Cornus sanguinea Str, v, oB, Hoe 100-150 cm 

Corylus avellana Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

Crataegus monogyna Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

Crataegus laevigata Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

Euonymus europaeus Str, v, oB, Hoe 100-150 cm 

Ligustrum vulgare Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 
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Lonicera xylosteum Str, v, oB, Hoe 100-150 cm 

Prunus avium Str, v, oB, Hoe 150-200 cm 

Prunus spinosa Str, v, oB, 3 Tr, Hoe 60-100 cm 

Rosa canina Str, 2xv, iC, 3 Ltr, Hoe 60-100 cm 

Rosa glauca Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

Rosa multiflora Str, v, oB, 4 Tr, Hoe 100-150 cm 

Rosa rubiginosa Str, 2xv, iC, 3 Ltr, 60-100 cm 

Salix purpurea Str, v, oB, 4 Tr, Hoe 100-150 cm 

Salix viminalis Str, v, oB, 4 Tr, Hoe 150-200 cm 

Sambucus nigra Str, v, oB, Hoe 100-150 cm 

Sambucus racemosa Str, v, oB, 2 Tr, Hoe 100-150 cm 

Viburnum lantana Str, 2xv, iC, Hoe 60-100 cm 

 
 
 
I.5.7.2   Dachbegrünung 

Der Baukörper des Porsche Neubaus sieht Flachdächer vor, wobei die Realisierung des 

Bauvorhabens voraussichtlich in 3 Bauabschnitten erfolgt. Die geplante ext. Dachbegrünung 

auf Werkstatt- und Ausstellungsgebäude mit einer durch die Festsetzungen sich ergebenden 

Fläche von ca. 3.950 m² garantiert, dass das Stadtklima durch die luftreinigende Wirkung  

günstig beeinflusst wird und das Regenwassers zurückgehalten wird. Die Mehrkosten für ein 

begrüntes Dach betragen gegenüber der herkömmlichen Bauweise ca. 40-45 €/m². Neben 

den o.g. Auswirkungen sprechen auch die längere Haltbarkeit sowie die bessere Isolations-

wirkung und damit erzielbare Energieeinsparungen für ein Gründach. Bei Beachtung der ein-

schlägigen technischen Normen (FLL Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von 

Dachbegrünungen DIN 18320, DIN 18338) können Bauschäden ausgeschlossen werden. 

 
I.5.7.3 Einfriedungen 

Eine Einfriedung des Geländes ist nicht zulässig. Tiergruppenschädliche Anlagen oder Bau-

teile (z.B. Sockel etc.) sind nicht geplant. 

 
I.5.7.4  Versiegelung 

Die Versiegelung mit wasserundurchlässigen Belägen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Für 

die 208 Stellplätze wird die Herstellung einer wasserdurchlässigen Oberfläche (Rasen-

pflaster, Rasengitterstein) festgesetzt um die Auswirkungen der Versiegelung auf Natur und 

Landschaft, insbesondere auf den Grundwasserhaushalt zu reduzieren. Für die Tragschicht 

und zur Fugenverfüllung sind Baumaterialien zu verwenden, die eine langfristige Wasser-

durchlässigkeit gewährleisten.  

 
I.5.7.5  Regenwasserversickerung 

Mit Inkrafttreten des neuen Wasserhaushaltsgesetz vom 01.03.2010 wurde gemäß § 55 (2) 

WHG festgelegt, dass Niederschlagswasser  ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden 

soll, soweit dem weder wasserrechtlich noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserrechtliche Belange entgegenstehen. 

Das Konzept der Niederschlagsbeseitigung sieht neben der Verwendung von versickerungs-

fähigen Belägen, den Einsatz eines Drainsystems im Bereich der Stellplätze und der Er-
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schließungsflächen vor. Geplant sind Entwässerungsrinnen mit carbonathaltigem Filtersub-

strat (z.B. Drainfix-Clean-System Fa. Hauraton), die aufgrund ihrer Größe ausreichend 

Rückstaureserve haben um ausreichend Wassermengen aufzunehmen. Die Reinigung des 

Regenwassers erfolgt durch die Substratschicht. Im Zuge der Baugenehmigung, (wasser-

rechtlichen Genehmigung) wird das Konzept mit der Stadt Nürnberg abgestimmt. 

 
I.5.7.6  Straßenbegleitgrün 

Im Bereich der Erlanger Straße sind gemäß landschaftspflegerischem Begleitplan von Seiten 

der Stadt im Zuge der Verlängerung der Stadtbahntrasse Einzelbaumpflanzungen vorgese-

hen. Im privaten Bereich sind keine Baumpflanzungen entlang der Erlanger Straße vorgese-

hen, da die Randeingrünung zwischen Ausstellungsfläche und Grundstücksgrenze sehr ge-

ring ist 
 

I.5.7.7  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Eine Ausgleichsbilanzierung ist für den Bereich der überbauten Flächen notwendig. Zur Ge-

genüberstellung des naturräumlichen Zustandes vor und nach dem Eingriff wurde der nach-

folgenden Berechnung die Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstat-

tungsbeträgen nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB) mit den entsprechenden An-

lagen 1 und 2 zugrunde gelegt. 

 

 

Die ökologische Bilanzierung, die im Umweltbericht unter Punkt 4.1 detailliert erläutert wird, 

ergab folgendes Ergebnis: 

 

Bezeichnung Fläche Biotopwert 

 

Einstufung des Ausgangszustands 

 

15.188,10 m² 

 

5.383,23 

 

Einstufung der Planung 

 

15.188,10 m² 3.662,02 

Differenz Biotoppunkte 0,00 m²  1.721,21 

 

Mit der Realisierung des Bauvorhabens sind Eingriffe in Natur und Landschaft i.S.d. § 1 a (3) 

BauGB verbunden. Die Gegenüberstellung von Ausgangszustand und Planung ergibt ein 

Defizit von 1.514,13 Biotoppunkten. Damit ist neben den internen Maßnahmen ein zusätzli-

cher externer Ausgleich erforderlich. Die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen zu den Ein-

griffsflächen sowie die konkrete Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen richtet sich im 

Weiteren nach der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a- 

135 c Bau GB (Kostenerstattungsbetrags-KostenErsts) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 07. Juli 2006. 

 

 
Ausgleichsmaßnahmen – Maßnahmenbeschreibung  

Der erforderliche ökologische Ausgleich erfolgt auf Flächen im Geltungsbereich und auf ex-

ternen Flächen. Für einen Ausgleich der Bestandsflächen im Geltungsbereich wären Grün-

flächen mit Gehölzbestand erforderlich. Da jedoch derartige Flächen im Ökokonto der Stadt 

Nürnberg nicht zur Verfügung stehen, erfolgt eine gleichwertige naturschutzfachliche Aufwer-
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tung anderer Bereiche. Gemäß § 5 BauGB erfolgt ein Ausgleich i. H. v. 1.514,13 Wertepunk-

ten auf stadteigenen Ausgleichsflächen aus dem Ökokontos der Stadt Nürnberg. Bei den 

Flächen handelt es sich um Flächen in der Gemarkung Neunhof, Fl. Nr. 484 und Fl. Nr. 682.  

Auf dem Flurstück Nr. 484 wird ein intensiv genutzter Acker mit einer Fläche von 876 m² zu 

einem 3d-Mager- und Halbtrockenrasen entwickelt.  Mit der Maßnahme wurde bereits 2006 

begonnen. Auf dem Flurstück Nr. 682 wird eine intensiv genutzte Ackerfläche zu einer sons-

tigen Feuchtwiese entwickelt. Mit dieser Maßnahme wurde 2008 begonnen. Die Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen werden von der Stadt Nürnberg an Stelle und auf Kosten der 

Grund2stückseigentmer durchgeführt.3 

 

Bezeichnung Fläche  

in m² 

Aufwertung in 

Wertepunkten 

 

13d Mager- und Halbtrockenrasen 
   890 m²    356 

 

Sonstige Feuchtwiesen 

 

4550 m² 1.365 

Summe Biotoppunkte  1.721 

 

Mit den internen Maßnahmen und der externen naturschutzfachlichen Aufwertung von inten-

siv genutztem Ackerland zu 6d Mager-und Halbtrockenrasen und sonstigen Feuchtwiesen ist 

der Ausgleich sowohl rechnerisch als auch funktional erfüllt. 

 
 

I.6. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 
 

Die Planung dient der Entwicklung eingeschränkter gewerblicher Bauflächen an der Ecke 

Marienbergstraße und Erlanger Straße zur Verwirklichung eines Autohauses und eines Bü-

rohochhauses. Die Flächen, sind gemäß Flächennutzungsplan Stadt Nürnberg als Gewer-

begebiet dargestellt. Sie sind nach §35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen.  

Aufgrund der Lage des Untersuchungsgebietes an 2 hoch frequentierten Straßen ist eine 

gewisse Vorbelastung gegeben. 

Im Zuge der Planung wird versucht die Eingriffe in Natur und Landschaft weitgehend zu mi-

nimieren bzw. die unvermeidbaren auszugleichen. 

Die gegenwärtige Bedeutung für die Schutzgüter, Boden und Wasser, Pflanzen und Tiere, 

Luft und Klima, Landschaft, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter, ist unterschiedlich zu beur-

teilen.  

Hinsichtlich der Luftqualität werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet. 

Trotz Neubau wird weiterhin ein guter Luftaustausch bestehen bleiben, da das Umfeld des 

Planungsgebiets nur eine geringe Bebauung aufweist. Großflächige Dachbegrünungen und 

Gehölzpflanzungen in den Randbereichen werden zur Luftreinhaltung und zu einer günstigen 

Beeinflussung des Stadtklimas beitragen. 
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Der durch die Planung hinzu kommende Verkehrslärm bewegt sich in einer Größenordnung, 

die in Anbetracht der Vorbelastungen der betroffenen Straßen keine relevanten zusätzlichen 

Lärmimmissionen generiert. Der Gewerbebetrieb wird außerdem soweit eingeschränkt, dass  

entsprechende Konflikte aus Gewerbelärm nicht auftreten 

Auswirkungen ergeben sich auf das Landschaftsbild und auf die Tier- und Pflanzenwelt, da 

größere Brach- bzw. landwirtschaftliche Flächen als Bestandteil der Kulturlandschaft 

Knoblauchsland überbaut werden. Durch entsprechende Maßnahmen intensive Ortsrandein-

grünung durch unterschiedliche Grünstrukturen, die auch die ökologische Funktionalität im 

räumlichen Zusammenhang erhalten sollen bzw. wieder herstellen sollen, werden die negati-

ven Auswirkungen möglichst kompensiert.  Da die Flächen vor Ort für eine Kompensation 

nicht ausreichen,  sind externe Flächen erforderlich, die durch das Ökokonto der Stadt Nürn-

berg zur Verfügung gestellt werden. 

Es wird auf den Umweltbericht vom 15.06.2012 verwiesen. 
 
 

I.7. BETEILIGUNGEN 
 

I.7.1. FRÜHZEITIGE BEHÖRDENBETEILIGUNG  
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

In der Zeit vom 08.03.2007 bis 10.04.2007 wurde die frühzeitige Behördenbeteiligung und 

der sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen  

treffen im wesentlichen Aussagen zur Immissionsbelastung/-schutz, zum Straßenbau, zur 

Verkehrsplanung und zur Grünordnung.  

Im Zuge der Vorbereitung des Bebauungsplan-Vorentwurfes und der ersten Fassung des 

städtebaulichen Vertrages wurden die für die weitere Planung relevanten Stellungnahmen 

abgearbeitet. 
 

I.7.2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 
 

In der Zeit von 12.03.2007 bis einschließlich 10.04.2007 wurde die frühzeitige Öffentlich-

keitsbeteiligung durchgeführt.  

Es ist eine Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegan-

gen. Es wird angeregt, im Zusammenhang mit den Planungen zum Bebauungsplan eine Be-

bauung auf dem an den Wirtschaftsweg Im Knoblauchsland angrenzenden Grundstück Flur-

Nr. 402 zu ermöglichen. Diese Bitte wurde bereits im Rahmen der Fortschreibung des FNP 

eingebracht und vom Stadtplanungsamt überprüft. Der Anregung wurde seinerzeit nicht ge-

folgt aus folgendem Grund: 

Die nördliche Grundstückshälfte liegt innerhalb des Flughafen-Lärmschutzbereichs der Zone 

C (a). Gemäß Regionalplan der Industrieregion Mittelfranken ist im Rahmen der Bauleitpla-

nung die Neudarstellung bzw. Festsetzung von Wohnbauflächen nur zur Abrundung vorhan-

dener Wohnbebauung zulässig.  

Planungsrechtlich ist das Grundstück Flur-Nr. 402 als Außenbereich gem. § 35 BauGB zu 

bewerten. Eine Bebauung würde eine potenziell konfliktträchtige Nachbarschaft zur südlich 

vorgesehenen gewerblichen Flächenentwicklung entstehen lassen. Stadtstrukturell hätte ei-

ne Bebauung des Grundstücks zur Folge, dass die entlang der Unteren Stadtgasse bereits 

ausgeprägte bandartige Siedlungsentwicklung zusätzlich verstärkt wäre. Im Hinblick auf eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung kann eine Bebauung des Grundstückes nicht befür-

wortet werden. 
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Darüber hinaus ist die Fläche beim Wasserverband Knoblauchsland im Rahmen des 

Beileitungsprojektes als Beregnungsfläche angemeldet.  

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren Nr. 

4568 wird der seinerzeitigen Begründung gefolgt. Darüber hinaus ist das Grundstück Flur-Nr. 

402 nicht Bestandteil des Geltungsbereichs.   

 

 

I.7.3 BEHÖRDENBETEILIGUNG gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
  

Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange hat vom 

17.09.2008 bis 20.10.2008 statt gefunden. Überwiegend wurden keine Einwände vorgetra-

gen. Aufgrund von Stellungnahmen einiger Dienststellen wurde der Vorentwurf überarbeitet. 

Neu gefasst wurden insbesondere die Ausführungen zum Immissionsschutz und der Art der 

baulichen Nutzung. Die Zielrichtung wurde beibehalten und der materielle Inhalt der Festset-

zungen nur in einem Umfang angepasst, der die Grundzüge der Planung nicht berührt. Nicht 

berücksichtigt wurde die Forderung des Umweltamts, eine Festsetzung aufzunehmen, die 

die Art der Beheizung einschränkt und feste, die Luft erheblich verunreinigende Brennstoffe 

ausschließt. Die Festsetzung wäre fachlich aufgrund der örtlichen Situation zu begründen. 

Da eine Begründung durch UwA nicht vorgetragen wurde, kann die Festsetzung nicht getrof-

fen werden. 

 

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die nicht berücksichtigt werden konnten: 

 

Der Bayerische Bauernverband wendet ein: 

Die Grundstücksnutzer die nördlich an das Plangebiet grenzen haben den Flurbereini-

gungsweg Im Knoblauchsland als einzige Zufahrt und müssen auf diesem auch wenden. Bei 

Verwirklichung des Plans würde es zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Neben ei-

ner Zunahme des Verkehrs sei auch mit einer Behinderung bei der Bewirtschaftung der 

landwirtschaftlichen Grundstücke zu rechnen. Aus diesen Gründen werde die Planung abge-

lehnt und die Stadt aufgefordert, auf die Ausweisung gewerblicher Bauflächen in diesem Be-

reich zu verzichten. 

 

Der Wasserverband Knoblauchsland (WVK) wendet sich ebenfalls aus grundsätzlichen Er-

wägungen gegen die Planung: 

Die Baumaßnahme beeinträchtige die Rechte des Verbands und seiner Mitglieder. Durch die 

geplanten Eingriffe gingen Beregnungsflächen verloren. Dies führe zur wirtschaftlichen 

Schwächung des Verbands, da das Beitragsaufkommen wesentlich von der Verbandsfläche, 

der Zahl der Mitglieder und der beregneten Fläche abhänge. Daher werde der Verband in 

der Ausübung seiner gesetzmäßigen Aufgaben behindert.  

Zudem sei eine Abwägung seiner berechtigten Interessen im Rahmen der Umweltprüfung in 

der Bauleitplanung nicht erfolgt. Der angenommene Grundwasserstand von 4 m unter Ge-

ländeoberkante sei nicht zutreffend. Die geplanten Ausgleichsflächen lägen im ausgewiese-

nen Beregnungsgebiet und stellten daher keinen Ausgleich dar. 

 

Innerhalb der planungsbetroffenen Flächen Fl.Nr. 307/8 sowie Fl.Nr. 414, Gmkg. Almoshof 

lägen Brauchwasserleitungen und ein Glasfasersteuerkabel des Wasserverbands. Eine not-

wendige Verlegung sei vom Vorhabensträger auf dessen Kosten zu übernehmen. 
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Letztlich seien die Entschädigungsansprüche des Verbands festzulegen nach den Grund-

sätzen des enteignungsgleichen Eingriffs. 

 

 

I.7.3. PLANRECHTFERTIGUNG 

AUSWIRKUNGEN/ ABWÄGUNG/ MASSNAHMEN: 

 

Zu den Einwendungen des Bay. Bauernverbands: 

Der Flurbereinigungsweg bleibt durch die Planung unangetastet. Das Wenden ist weiter hin 

in den Einmündungsbereichen im Westen und Osten des Wegs möglich. Der Bereich des 

Bebauungsplans wird auch nicht eingezäunt (Einfriedungen sind gemäß § 2 Nr. 5 der Sat-

zung nicht zulässig).  Dass der Verkehr auf dem Flurbereinigungsweg aufgrund der Planung 

zunehmen könnte ist nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Das Gelände wird lediglich 

über die Untere Stadtgasse erschlossen. Den Argumenten des Bay. Bauernverbands kann 

daher nicht gefolgt werden. 

 

 

Zu den Einwendungen des Wasserverbands Knoblauchsland: 

Das Verbandsgebiet des WVK umfasst Flächen des Nürnberger und Fürther Stadtgebiets, 

wobei der Flächenanteil der Stadt Nürnberg (rd. 2.500 ha) den der Nachbarstadt deutlich 

überwiegt. Insgesamt gehören nach Angaben des WVK etwa 2.100 ha landwirtschaftliche 

Nutzflächen zum Verbandsgebiet, von denen aktuell rd. 830 ha mit beigeleitetem Bereg-

nungswasser versorgt werden. Zum Verbandsgebiet gehören somit quasi alle landwirtschaft-

lichen Flächen im Nürnberger Norden. 

 

Im Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem Land-

schaftsplan (FNP) sind die Beregnungsflächen des WVK bei den Entscheidungen über die 

Neudarstellung von Bauflächen als Abwägungskriterium berücksichtigt worden. Soweit im 

FNP Bauflächen im Bereich von Beregnungsflächen neu dargestellt wurden, wurde hinsicht-

lich der Konfliktbewältigung auf die nachfolgenden Planungsstufen verwiesen. 

 

Erstmals hat der WVK im Bebauungsplanverfahren Nr. 4536 "Walburgisstraße" für die bauli-

che Inanspruchnahme einer Beregnungsfläche von der Stadt Nürnberg einen Wirt-

schaftlichkeitsausgleich gefordert. Dem wurde nicht entsprochen, jedoch wurde Kontakt zum 

Verband gesucht,  um für die Inanspruchnahme von Flächen durch Baulandausweisung ein 

einvernehmliches Vorgehen zu finden. 

 

Die durch den Bebauungsplan beanspruchten Flächen sind aktuell keine Beregnungsflä-

chen. Sie werden seit Jahren nicht bewirtschaftet. Auch die für den externen Ausgleich in 

Anspruch genommenen Flächen werden aktuell nicht beregnet und liegen außerhalb des 

Korridors des intensiven Gemüseanbaus. Während der Aufstellung des aktuellen Fläche-

nnutzungsplans hat sich die Position durchgesetzt, in Flughafennähe neue Gewerbeflächen 

auszuweisen, in Kenntnis der Probleme, die sich dadurch für die Landwirtschaft ergeben. 

Aufgrund der relativ geringen Größe der überplanten Fläche und der Lage an der Kreuzung 

zweier stark belasteter Straßen, die zu einem beträchtlichen Schadstoffeintrag in die angren-

zende Fläche führen, wird den Einwendungen des Wasserverbands nicht gefolgt, sondern 
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die Planung beibehalten, die der Darstellung des FNP folgt. Eine Verletzung der Rechte des 

Verbands aus der Inanspruchnahme der Flächen, die einen enteignungsgleichen Eingriff 

darstellen würden, kann aufgrund der konkreten Situation nicht erkannt werden. 

 

Die Problematik, die sich für den Wasserverband durch Inanspruchnahme von landwirt-

schaftlichen Flächen durch die Bauleitplanung auftut, wird jedoch nicht verkannt.  Regelmä-

ßig gehen durch die Ausweisung von landwirtschaftlichen Flächen als Bauland potentielle 

Beregnungsflächen verloren. Aufgrund der fachlichen Anforderung an den ökologischen 

Ausgleich werden regelmäßig auch die aufgrund § 1a BauGB benötigten externen Aus-

gleichsflächen im Verbandsgebiet liegen und als potentielle Beregnungsflächen ausfallen. 

Eventuell wäre bei zukünftigen größeren Flächeninanspruchnahmen  eine Abschätzung (ein 

Gutachten) notwendig, ob der Wasserverband durch die zu entziehenden Rechte so schwer 

in seiner Wirtschaftlichkeit getroffen wird, dass Ersatzmaßnahmen erforderlich werden. 

 

Planrechtfertigung 
 

Grundsätzlich ist die Stadt Nürnberg bemüht, Bauflächen im Rahmen der Innenentwicklung 

bereit zu stellen. Eine behutsame Ausweisung von neuen Baugebieten auf Außenbereichs-

flächen steht dem nicht entgegen. Der seit 08.03.2006 wirksame Flächennutzungsplan sieht 

neue Gewerbeflächen auch im Einzugsbereich des Flughafens direkt an der Flughafenstraße 

sowie an der Erlanger Straße vor. Der Flughafen ist ein regionaler Wirtschaftsfaktor, der 

Flughafen affine und auch sonstige Betriebe anzieht, die davon ausgehen, von der Flugha-

fennähe profitieren zu können. Insgesamt ist der Ansiedlungsdruck rund um den Nürnberger 

Flughafen gemäßigt; die Büroflächensituation in Nürnberg allgemein entspannt. Daher ist ei-

ne schrittweise Entwicklung der vorgesehenen Gewerbeflächen die angemessene Reaktion. 

Um sicher zu stellen, dass die in Anspruch genommenen Außenbereichsflächen einer an-

gemessenen baulichen und wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden, ist die Vereinba-

rung einer Strafzahlung (Pönale) für den Fall der Nichterrichtung des Bürohauses eine Ziel 

führende Maßnahme. 

 

Für die bauliche Entwicklung im Bereich Erlanger Straße, Marienbergstraße, Flughafenstra-

ße ist die Richtung „Gewerbe“ vorgegeben. Aufgrund der Schallimmissionen durch die viel 

befahrenen Straßen und auch durch den Flugverkehr ist eine Entwicklung des Wohnens in 

diesem Bereich städtebaulich nicht sinnvoll. Reste von Wohnbebauung an der südlichen Un-

teren Stadtgasse, die nach dem 2. Weltkrieg z.T. auch ohne Genehmigung als Behelfsbau-

ten errichtet wurden, sind zwar immer noch vorhanden, sollen aber nicht verfestigt oder über 

den Bestand hinaus erweitert werden. Durch die Entwicklung der vorgesehenen Gewerbeflä-

chen wird die bereits belastete Wohnsituation in diesem Bereich nicht weiter verschärft. 

Langfristig ist anzustreben, dass die Wohnnutzung innerhalb der im FNP als gewerbliche 

Bauflächen dargestellten Bereiche aufgegeben wird.  

 

Mit Blick auf dieses Konzept der städtebaulichen Entwicklung im Bereich Erlanger Straße, 

Marienbergstraße ist die Überschreitung des Immissionsrichtwertanteils um 1 db(A) am Im-

missionsort 3 an der Grenze zum Außenbereich im Lärmkonzept zu würdigen. Als Wohn-

standort ist der Bereich vorbelastet durch Lärm aus Landwirtschaft, Straßen- und Flugver-

kehr. Weitergehende Maßnahmen zum Lärmschutz aus dem Planungsgebiet haben auf die-
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se, die Lärmsituation dominierenden Lärmquellen, quasi keinen Einfluss. Der erforderliche, 

auch finanzielle Aufwand zu weitergehenden Lärmschutzmaßnahmen, stünde in keinem 

Verhältnis zum erreichbaren Nutzen, da sich die bei der Bebauung an der Unteren Stadtgas-

se ankommenden Lärmwerte aus allen Lärmquellen dadurch nur minimal verändern würden. 

 
 

I.8. KOSTEN 
 

Zwischen dem Grundstückseigentümer und der Stadt Nürnberg wird auf der Grundlage des 

Bebauungsplan-Entwurfes einschl. Umweltbericht ein städtebaulicher Vertrag abgeschlos-

sen. Darin werden Regelungen zur Grünordnung, zur Sicherung von ökologischen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Regelungen über eine Strafzahlung bei Nichtrealisie-

rung des mehrgeschossigen Bürogebäudes getroffen.  
 
 
 
 

Nürnberg, den 15.06.2012 
Stadtplanungsamt 
 
 
 
gez. 
 
Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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